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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2014 Ausgegeben am 24. April 2014 Teil I 

32. Bundesgesetz: EU-Patientenmobilitätsgesetz – EU-PMG 

 (NR: GP XXV RV 33 AB 77 S. 17. BR: AB 9151 S. 828.) 

 [CELEX-Nr: 31989L0105, 32009L0050, 32011L0024, 32011L0051, 

32011L0095, 32011L0098, 32012L0052, 32013L0025] 

32. Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Gesundheit Österreich GmbH, das 
Sozialversicherungs-Ergänzungsgesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das 
Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das 
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das Bundesgesetz über 
Krankenanstalten und Kuranstalten, das Apothekengesetz, das Medizinproduktegesetz, 
das Ärztegesetz 1998, das Musiktherapiegesetz, das Psychotherapiegesetz, das EWR-
Psychologengesetz, das EWR-Psychotherapiegesetz, das Psychologengesetz 2013, das 
Kardiotechnikergesetz, das Medizinische Assistenzberufe-Gesetz, das Medizinischer 
Masseur- und Heilmasseurgesetz, das Sanitätergesetz, das Zahnärztegesetz und das 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert werden (EU-Patientenmobilitätsgesetz – 
EU-PMG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
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4. In § 18 Abs. 2 entfällt die Wortfolge „einem Staatsangehörigen eines EWR-Vertragsstaats oder der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft“. 

5. § 18 Abs. 3 und 4 entfällt. 

6. In § 18 Abs. 5 erster Satz wird die Wortfolge „Zulassung zur Ausübung des Berufs oder von 
Tätigkeiten“ durch das Wort „Anerkennung“ ersetzt. 

7. § 18 Abs. 9 Z 1 lautet: 

 „1. einen Nachweis der Staatsangehörigkeit,“ 

8. In § 18 Abs. 10 zweiter Satz wird die Wortfolge „Zulassung zur Berufsausübung“ durch das Wort 
„Anerkennung“ ersetzt. 

9. In § 18 Abs. 11 letzter Satz wird das Wort „Zulassungsverfahren“ durch das Wort 
„Anerkennungsverfahren“ ersetzt. 

10. § 20 Abs. 6 zweiter Satz lautet: 

„Im Rahmen der Nostrifikation ist eine einschlägige Berufserfahrung zu berücksichtigen, sofern diese 
fehlende Inhalte abdeckt.“ 

11. § 20 Abs. 6 dritter Satz entfällt. 

Artikel 20 

Änderung des Zahnärztegesetzes 

Das Zahnärztegesetz – ZÄG, BGBl. I Nr. 126/2005, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 80/2013 wird wie folgt geändert: 

1. § 2 lautet: 

„§ 2. Durch dieses Bundesgesetz werden 

 1. die Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl. Nr. L 255 vom 
30.09.2005 S. 22, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/25/EU, ABl. Nr. L 158 vom 
10.6.2013 S. 368; 

 2. das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits 
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit, ABl. Nr. L 114 
vom 30.04.2002 S. 6, zuletzt geändert durch den Beschluss Nr. 1/2012, ABl. Nr. L 103 vom 
13.04.2012 S. 51; 

 3. die Richtlinie 2011/24/EU über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung, ABl. Nr. L 88 vom 4.4.2011 S. 45; 

in österreichisches Recht umgesetzt.“ 

2. In § 9 Abs. 1 entfällt die Wortfolge „ , die einem/einer Staatsangehörigen eines EWR-Vertragsstaats 
oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft ausgestellt wurden,“. 

3. § 9 Abs. 2 entfällt. 

3a. In § 13 entfallen der Abs. 2 sowie die Absatzbezeichnung „(1)“. 

4. In § 18 Abs. 1 werden am Ende der Z 5 das Wort „und“ durch einen Beistrich ersetzt, der Z 6 das Wort 
„und“ angefügt und nach Z 6 folgende Z 7 eingefügt: 

 „7. den beruflichen Versicherungsschutz“ 

5. Dem § 18 Abs. 2 werden folgende Sätze angefügt: 

„Es ist sicherzustellen, dass in jedem Fall die dem Patienten im Sinne der Richtlinie 2011/24/EU in 
Rechnung gestellten Kosten nach objektiven, nichtdiskriminierenden Kriterien berechnet werden. Der/Die 
Angehörige des zahnärztlichen Berufs hat, sofern die zahnärztliche Leistung nicht direkt mit einem 
inländischen Träger der Sozialversicherung oder der Krankenfürsorge verrechnet wird, nach erbrachter 
zahnärztlicher Leistung eine Rechnung über diese auszustellen.“ 
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6. Nach § 26c Abs. 6 wird folgender Abs. 6a eingefügt: 

„(6a) Der/Die Versicherte und erforderlichenfalls die Österreichische Zahnärztekammer haben 
dem/der Patienten/Patientin oder dessen/deren gesetzlichem Vertreter auf Nachfrage Auskunft über die 
abgeschlossene Berufshaftpflichtversicherung, insbesondere über den Versicherer, zu erteilen.“ 

6a. In § 43a entfällt der letzte Satz. 

6b. In § 55 entfällt der Abs. 4. 

7. § 78 Abs. 1 lautet: 

„(1) Der/Die Bundesminister/Bundesministerin für Gesundheit hat Personen, denen von einem 
EWR-Vertragsstaat oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft ein Qualifikationsnachweis in der 
Zahnärztlichen Assistenz ausgestellt wurde, auf Antrag die Anerkennung in der Zahnärztlichen Assistenz 
zu erteilen.“ 

8. In § 78 Abs. 2 entfällt die Wortfolge „einem/einer Staatsangehörigen eines EWR-Vertragsstaats oder 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft“. 

9. § 78 Abs. 3 entfällt. 

Artikel 21 

Änderung des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 

Das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. Nr. 376, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 163/2013, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 39j Abs. 6 wird der Ausdruck „im Jahr 2008“ durch den Ausdruck „ab dem Jahr 2008“ ersetzt. 

2. Dem § 55 wird folgender Abs. 26 angefügt: 

„(26) § 39j Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 32/2014 tritt mit 24. Mai 2013 in 
Kraft.“ 

Fischer 

Faymann 


